
(z. B. Versicherung oder Betrieb) zu berücksich
tigen ist;

- zivilrechtliche Zinsforderungen bisher unterblie
ben sind;

- die exakte Nachweisprüfung über die Höhe des 
Schadens mit Hilfe von Belegen über den Neu
oder Zeitwert von Sachen oder über Reparatur
kosten zu führen ist;

- weitere materielle Verluste, erhöhte Aufwen
dungen oder notwendige Auslagen entstanden 
sind;

- die detaillierte Darstellung von Umständen - 
z. B. im Falle der Beeinträchtigung der Teilnah
me am gesellschaftlichen Leben sowie der erheb
lichen oder längeren Beeinträchtigung des Wohl
befindens - oder eine Schadensschätzung erfor
derlich ist;

r- Anträge gestellt werden, die mit der zur Aburtei
lung stehenden Straftat in keinem unmittelbaren, 
ursächlichen Zusammenhang stehen.

2.3.
Hat der geschädigte Bürger oder Betrieb im Straf
verfahren einen Schadenersatzantrag gestellt, sind 
alle im Rahmen des Strafverfahrens gegebenen Mög
lichkeiten zu nutzen, um unter Beachtung der 
Grundsätze konzentrierter Verfahrensdurchführung 
zu einer abschließenden, den Antrag allseitig erledi
genden Entscheidung zu gelangen.
Bei zivil- und arbeitsrechtlichen Ansprüchen ist die 
Zuverlässigkeit der Schätzung des Schadens unter 
den im §336 Abs. 2 ZGB und §52 Abs. 2 ZPO ge
nannten Voraussetzungen zu beachten.
Nur in Fällen, in denen eine abschließende Entschei
dung nicht möglich ist, weil
- die Schadenshöhe zur Zeit der Durchführung des 

Strafverfahrens noch nicht feststellbar ist oder
- zur Feststellung der Schadenshöhe Beweiserhe

bungen erforderlich wären, die den Charakter 
der strafrechtlichen Beweisaufnahme verändern 
oder zur unangemessenen Verzögerung des Ver
fahrens führen würden,

darf die Entscheidung auf den Anspruchsgrund be
schränkt bleiben.
In diesem Falle ist - ohne besonderen Antrag - die 
Verweisung der Sache zur Entscheidung über die 
Schadenshöhe an die zuständige Zivil- bzw. Arbeits- 
rechtskammer auszusprechen.

2.4.
Eine Verweisung kommt nicht in Betracht, wenn le
diglich die Feststellung der Schadenersatzverpflich
tung des Täters beantragt worden ist. In diesem Falle 
ist im Strafurteil, sofern dem Antrag gefolgt wird, 
abschließend die Feststellung der Schadenersatzver
pflichtung des Täters auszusprechen. Ein darauf be
schränkter Antrag ist gerechtfertigt, wenn
- noch kein Schaden ei^jgetreten ist, sein späterer
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Eintritt aber möglich ist (z. B. Spätschaden nach 
einer Körperverletzung); 
ein Feststellungsinteresse aus anderen Gründen 
zu bejahen ist, z. B. deshalb, weil nach der 
gerichtlichen Feststellung der Schadenersatz
pflicht, deren Umfang noch weiterer Erörterun
gen bedarf, eine außergerichtliche Einigung und 
freiwillige Zahlung zu erwarten ist (so u. U. bei 
Regelung des Schadens durch die Versicherung).

2.5.
Ergibt die Verhandlung, daß Schadenersatzanträge 
konkretisiert oder geändert werden müssen, hat das 
Gericht die geschädigten Bürger und Betriebe dar
auf zu orientieren. Ist ein Antrag gemäß § 198 Abs. I 
StPO rechtzeitig gestellt oder ein nach Eröffnung des 
Hauptverfahrens gestellter Antrag unter den Vor
aussetzungen des §198 Abs. 1 Satz 2 StPO in das 
Verfahren einbezogen worden, bedarf eine dem Er
gebnis der Beweisaufnahme entsprechende An
tragsänderung nicht der Zustimmung des Angeklag
ten. Erweist sich im Ergebnis der Verhandlung ein 
Schadenersatzantrag als unzulässig, unbegründet 
oder zum Teil unbegründet, hat das Gericht auf 
Rücknahme bzw. Änderung des Antrages hinzuwir
ken.

2.6.
Die zur Begründung der Entscheidung erforderli
chen Tatsachen ergeben sich in der Regel aus den 
Sachverhaltsfeststellungen des Urteils. In jedem Fal
le ist jedoch zu begründen, worin die Verletzung der 
zutreffenden Schadenersatznorm besteht. Die de
taillierten Schadenssummen sind aufzuführen.
Bei Abweisung oder Teilabweisung des Schadener
satzantrages sind die Tatsachen und Rechtsgründe 
hierfür anzugeben. Macht der Straftäter Mitverant
wortlichkeit des Geschädigten erfolglos geltend, ist 
auch dies zu begründen.

2.7.
Die Entscheidung über den Schadenersatzantrag ist 
dem Geschädigten gemäß § 184 Abs. 3 StPO in Ver
bindung mit §§ 38ff. ZPO als Auszug aus dem Straf
urteil zuzustellen.
Ihm ist dabei auch eine schriftliche Rechtsmittelbe
lehrung zu erteilen.

2.8.
Die Gerichte haben die Wiedergutmachungsver
pflichtungen, die sie im Zusammenhang mit Bewäh
rungsverurteilungen aussprechen, auf sorgfältige 
Feststellungen zu den Einkommens- und Lebensver
hältnissen der Täter zu stützen und so konkret zu be
stimmen. daß sie dazu beitragen, für die Angeklag
ten echte Bewährungssituationen zu schaffen. Die 
Erwartung von nachhaltigen Anstregungcn zur Wie
dergutmachung eines verursachten hohen Schadens
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